
AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 31. AUGUST 2018 NR. 16

STÄDTEREGION AACHEN

Bekanntmachung

Aufgrund des Todes des Herrn Bertram Eckert wird dessen 
Sitz im Städteregionstag der StädteRegion Aachen gemäß 
§ 45 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz NRW (KWahlG NRW) 
nach der Reserveliste der Piratenpartei Deutschland besetzt. 

Als Nachfolger rückt  Herr Thomas Buhr, Trierer Straße 445, 
52078 Aachen in den Städteregionstag ein. Herr Buhr hat die 
Wahl am 17.08.2018 angenommen. 

Ich stelle hiermit fest, dass Herr Buhr aus der Reserveliste 
der Piratenpartei Deutschland zum Mitglied des Städteregi-
onstages (Wahlperiode 2014 bis 2020) gewählt ist.

Gegen diese Feststellung kann

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,

- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Par-
teien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen 
haben und

- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben. 
Dieser ist bei mir als Wahlleiter in 52070 Aachen, Zollern-
straße 10, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären.

Aachen, den 27.08.2018 StädteRegion Aachen
Der Wahlleiter

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver-

öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsverfü-
gung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver-
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ordnungsverfügung vom 04.07.2018,  
Aktenzeichen 111899,
an Herrn Faisal ALI,

zuletzt wohnhaft: Weißenburger Straße 3,  
52068 Aachen.

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstraße 1, 52064 Aachen. 
Dort kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 27.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
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Anhörung vom 16.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ,
an Herrn KEVIN JAN ARETZ,

zuletzt wohnhaft: TALSTRASSE 19 in 52068 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 16.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 15.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/ADA/CS
an Herrn GUIDO BILDSTEIN,

zuletzt wohnhaft: OBERE DONNERBERGSTRASSE 30 
in 52222 STOLBERG.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 15.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 

22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 16.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/CS,
an Herrn IOAN BUHAI,

zuletzt wohnhaft: HOSTETSTRAßE 30  
in 52223 STOLBERG.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 16.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 24.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/STEU-
ER/BR/AC-MI2811,

an Herrn MARIO IVKIC,
zuletzt wohnhaft: JÜLICHER STRASSE 158 in 52477 

ALSDORF.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 24.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

52



STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

GGemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 16.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/TZ,
an Herrn LUC KARAKE,

zuletzt wohnhaft: I.ROTE-HAAG-WEG 9 
in 52076 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 16.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 16.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/CS,
an Herrn IAN EMMANUEL MUHURI,
zuletzt wohnhaft: EBERBURGWEG 17, 

52076 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 16.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 22.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/TZ,
an Herrn MANUEL REUSCHER,

zuletzt wohnhaft: GERMANUSSTRASSE 5 
in 52080 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 22.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehendes An-
hörungsschreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 
2 Satz 4 LZG NRW).
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Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung fünf Wochen nach Zustellung, 
Aktenzeichen: 36.1,
an NENAD RISTIC,

zuletzt wohnhaft: NEUSTRASSE 12 in 52249 
ESCHWEILER.

Das Anhörungsschreiben befindet sich im Straßenverkehrs-
amt der StädteRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-
Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann diese von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 16.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 28.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/VS/CS,
an Herrn FABIO ANDRISANI,

zuletzt wohnhaft: KLOSHAUS 24 
in 52499 BAESWEILER.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 28.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-

mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 20.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/CS,
an Herrn SORIN BUDENAU,

zuletzt wohnhaft: VENNWEG 6 in 52477 ALSDORF.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 20.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 24.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ,
an Herrn MIHAI-GHEORGHE URSA,

zuletzt wohnhaft: AACHENER STRASSE 31A 
in 52146 WÜRSELEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 24.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

GGemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 22.08.2018,  
Aktenzeichen: 36.1/Fehlender Vers.schutz/BR,

an Herrn ARBEN HOTI,
zuletzt wohnhaft: HABSBURGER ALLEE 20  

in 52064 AACHEN.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 22.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 21.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ,
an Frau AURICA BALINT,

zuletzt wohnhaft: OSTSTRASSE 27 
in 52222 STOLBERG.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 21.08.2018  Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 22.08.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ,
an Frau GISELA HELBECK,

zuletzt wohnhaft: SOERSER WEG 115 
in 52070 AACHEN.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 22.08.2018  Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Ordnungsverfügung / Schreiben durch diese öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach  deren  Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese(s) Ordnungs-
verfügung / Schreiben als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
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ser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen 
sind.

Mitteilung über die Bewilligung einer Unterhaltslei-
stung gemäß § 7 Unterhaltsvorschuss-gesetz (UVG) vom 

20.12.2017, Aktenzeichen: 51.5/UVG/H 347-200,
an Herrn Frank Wilfried Jäger,

zuletzt wohnhaft unbekannt.

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvor-
schussstelle, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann 
diese(s) von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 16.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach  
deren  Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ein Schreiben vom 07.08.2018, 
Aktenzeichen: 51.5/UVG/T 163-700,

an Herrn Sinisa Tolj,
Riemer Straße 349, 81829 München.

Die Schreiben befinden sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvor-
schusskasse, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort können 
diese von der Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 15.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

enwor – energie & wasser vor ort GmbH 
Kaiserstraße 100, 52134 Herzogenrath

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung der enwor – energie & was-
ser vor ort GmbH hat am 14. Mai 2018 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2017 festgestellt und über das Jahresergebnis wie 
folgt beschlossen:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wird mit ei-
ner aktiv und passiv gleich lautenden Bilanzsumme in Höhe 
von 193.498.636,51 € festgestellt.
Auf den Jahresüberschuss in Höhe von 20.234.810,69 € wird 
zahlbar zum 31. Mai 2018 ein Betrag in Höhe von 8,0 Mio. € 
an die gewinnbezugsberechtigten Gesellschafter ausgeschüt-
tet und der verbleibende Betrag in Höhe von 12.234.810,69 
€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2017 wird vollständig im Bundesanzei-
ger veröffentlicht.

Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des nächsten 
Jahresabschlusses im Rechnungswesen der enwor – energie 
& wasser vor ort GmbH verfügbar gehalten. Eine Einsicht-
nahme ist nach vorheriger Absprache möglich.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
hat am 20. April 2018 folgenden Prüfungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der enwor - en-
ergie & wasser vor ort GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Nach § 
6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrenn-
te Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen 
sind. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und das 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs.3 EnWG in 
allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mög-

56



Herausgeber: StädteRegion Aachen, Der Städteregionsrat, 52090 Aachen, Telefon 0241/5198-0. Verantwortlich für den Vertrieb Bekanntmachungen der  
StädteRegion Aachen: StädteRegion Aachen, Der Städteregionsrat, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Layout und Satz: Druckerei der StädteRegion Aachen, 
Bachstraße 39, 52066 Aachen.

liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Einhal-
tung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts so-
wie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung 
der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nach-
vollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit be-
achtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätig-
keitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Herzogenrath, den 02.08.2018 enwor – 
 energie & wasser vor ort GmbH

Der Geschäftsführer
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